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Betreff:  Entwurf  4. Änderung  B-Plan  Nr.  01/2023,,Windpark  Am

Speckberg  Gröningen",  Stadt  Gröningen,  Landkreis  Börde

Hier:  frühzeitige  Beteiligung  der  Behörden  und  sonstigen  Trä-

ger  öffentlicher  Belange  gemäß  § 4 Abs.  1 BauGB

Sehr  geehrte  Frau  Göricke,

die  Regionale  Planungsgemeinschaft  Magdeburg  (RPM)  nimmt  gemäß  § 2 Abs.

4 in Verbindung  mit  § 21 LandesentwickIungsgesetz  des  Landes  Sachsen-Anhalt

(LEntwG  LSA)  vom  23. April  2015  für  ihre  Mitglieder,  zu denen  der  Landkreis

Börde,  der  Landkreis  Jerichower  Land,  die Landeshauptstadt  Magdeburg  sowie

der  Salzlandkreis  gehören,  die  Aufgabe  der  Regionalplanung  wahr.

In der  Sitzung  der  Regionalversammlung  am 19.02.2025  hat  diese  mit  Vorlage

RV 04/2C)25  den Regionalen  Entwicklungsplan  für  die Planungsregion  Magdeburg

(REP  MD) beschlossen  und  am 20.02.2025  zur  Genehmigung  beim  Ministerium

für  Infrastruktur  und  Digitales  eingereicht.  Mit Bescheid  vom  26.ü5.2025  (Ak-

tenzeichen:  26-20325)  hat  das  Ministerium  für  Infrastruktur  und Digitales  des

Landes  Sachsen-Anhalt  als  oberste  LandesentwickIungsbehörde  den  REP MD ge-

nehmigt.
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Mit  der  Bekanntmachung  im Amtsblatt  des  LandesverwaItungsamtes  Sachsen-

Anhalt  Nr. 7 vom  15.  Juli  2025,  Seite  110  ff. sowie  auf  der  Internetseite  der  RPM

ist  der  REP MD wirksam.

Die  Feststellung  der  Vereinbarkeit  der  o. g. Planung  / Maßnahme  mit  den Erfor-

dernissen  der  Raumordnung  des  wirksamen  REP MD erfolgt  damit  gemäß  § 2

Abs.  2 Nr.  10 LEntwG  LSA durch  die oberste  LandesentwickIungsbehörde  im

Rahmen  der  landesplanerischen  Abstimmung  in Form  einer  landesplanerischen

Stellungnahme.



Zur  Information  wird  darauf  hingewiesen,  dass  im wirksamen  REP MD für  die  zur  Errichtung

der  Windenergieanlagen  festgesetzten  Baufenster  im Geltungsbereich  des  Entwurfes  zur

4. Änderung  des B-Plans  Nr. 01/2023  "Windpark  Am  Speckberg  Gröningen"  keine  Festle-

gungen  in der  Hauptkarte  dargestellt  sind.

In der Sitzung  der Regionalversammlung  am 12.10.2ü22  hat diese mit  Vorlage  RV 07/2022

beschlossen,  ihren Beschluss  zur Vorlage  RV 04/2010  vom 03. März  2010  zur  Aufstellung
des  Regionalen  Entwicklungsplanes  für  die  Planungsregion  Magdeburg  dahingehend  zu än-

dern,  dass  das  Kapitel  5.4  Energie  mit  den  Gliederungspunkten  5.4.1  Nutzung  der  Wind-

energie,  5.4.2  Biomasse,  5.4.3  Solarenergie  nicht  mehr  Gegenstand  dieses  Aufstellungs-

verfahrens  ist.  Ebenfalls  in der  Sitzung  der  Regionalversammlung  am  12.10.2022  hat  diese

zum Kapitel Energie mit Vorlage  RV 08/2ü22  die Aufstellung  eines  Sachlichen  Teilplans

,,Ziele  und  Grundsätze  zur  Energie  in der  Planungsregion  Magdeburg"  mit  Umweltbericht

für  das  Gebiet  der  RPM (STp  Energie  MD)  und  die Einleitung  des  AufsteIlungsverfahrens

gemäß  § 9 Abs.  1 Raumordnungsgesetz,  § 7 Abs.  2 i. V. m. § 2 Abs.  4 LEntwG  LSA be-

schlossen.  Die  öffentliche  Bekanntmachung  erfolgte  im Amtsblatt  des  Landesverwaltungs-

amtes  Sachsen-Anhalt  vom  15.11.2022  (Seite  161  ff.)  sowie  auf  der  Internetseite  der  RPM.

Die  Aufstellung  dieses  Sachlichen  Teilplans  erfolgt,  um mit  dessen  Beschluss  gemäß  § 5

des  zum  01.02.2023  in Kraft  getretenen  Gesetzes  zur  Festlegung  von  Flächenbedarfen  für

Windenergieanlagen  an Land  (WindenergiefIächenbedarfsgesetz  - WindBG)  festzustellen,

dass  er mit  den  gemäß  § 9a Abs.  2 LEntwG  LSA festgelegten  regionalen  Teilflächenzielen

für  die Stichtage  31.12.2027  und  31.12.2032  im Einklang  steht.  Um dies  zu erreichen,

werden  die  Windenergiegebiete  [§ 2 Ziffer  1. a) Wind  BG] als Vorranggebiete  für  die Nut-

zung  der  Windenergie  positiv  festgelegt.

Entsprechend  dem  gesetzlichen  Auftrag  hat  die RPM ein Konzept  für  die Festlegung  der

Gebiete  zur  Nutzung  der  Windenergie  erarbeitet,  wonach  das  in der  Anlage  zu § 9a Abs.  2

LEntwG  LSA  festgelegte  Teilflächenziel  von  2,3  Prozent  der  Gesamtfläche  der  RPM bereits

für  den  Stichtag  31.12.2032  durch  die  danach  festzulegenden  Vorranggebiete  für  die  Nut-

zung  der  Windenergie  erreicht  und  mit  2,46  Prozent  übertroffen  wird.  In der  Sitzung  der

Regionalversammlung  am 23.10.2024  hat diese mit Vorlage  RV 1ü/2024  das  Konzept  für

die  Festlegung  der  Gebiete  zur  Nutzung  der  Windenergie  beschlossen.

In der Sitzung  der Regionalversammlung  am 19.02.2025  hat diese mit  Vorlage  RV 05/2025

den  auf  Grundlage  dieses  Konzeptes  erstellten  STp  Energie  MD zur  Beteiligung  der  Öffent-

lichkeit  und  der  in ihren  Belangen  berührten  öffentlichen  Stellen  gem.  § 9 Abs.  2 Raum-

ordnungsgesetz  (ROG)  beschlossen.  Diese  erfolgte  vom  18.03.  - 06.05.2025  und  ist im

Amtsblatt  des LandesverwaItungsamtes  Sachsen-Anhalt  vom  18.03.2025  sowie  auf  der

Internetseite  der  RPM bekannt  gegeben  worden.

Die zur  Errichtung  der  Windenergieanlagen

des  Entwurfes  zur  4. Änderung  des  B-Plans

gen"  befinden  sich  in einem  Vorranggebiet

STp  Energie  MD festgelegt  ist.

festgesetzten  Baufenster  im Geltungsbereich

Nr. C)1/2023  "Windpark  Am  Speckberg  Grönin-

für  die Nutzung  der  Windenergie,  welches  im

Nach Beurteilung  der RPM ist der Entwurf  zur 4. Änderung  des B-Plans  Nr. 01/2C)23 "Wind-

park  Am  Speckberg  Gröningen"  mit  den  zur  Beteiligung  der  Öffentlichkeit  durch  die  Regi-

onalversammlung  beschlossenen  Festlegungen  des  in Aufstellung  befindlichen  STp  Energie

MD vereinbar.



Es wird  darauf  hingewiesen,  dass  Änderungen  im Laufe  des  Verfahrens  zur  Aufstellung  des

STp  Energie  MD nicht  generell  auszuschließen  sind.  Aus  den  aktuell  für  die  RPM verfügba-

ren Daten ergeben  sich dahingehend  für die betreffende  o. g. Planung / Maßnahme  aber

keine  Anhaltspunkte.

Die Feststellung  der  Vereinbarkeit  der o. g. Planung  / Maßnahme  mit  den Zielen der Raum-

ordnung  und  Landesplanung  erfolgt  gemäß  § 2 Abs.  2 I\lr. 10  LEntwG  LSA  durch  die  oberste

LandesentwickIungsbehörde  im Rahmen  der  landesplanerischen  Abstimmung  in Form  einer

landesplanerischen  Stellungnahme.

Mit  freundlichen  Grüßen,

im Auftrag

Röpke
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